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Natürliches Verbreitungsgebiet 
der Vespa velutina und ihrer 

Unterarten in Asien

Perrard et al. (2014)
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Überwinterung der Königinnen gerne im Totholz am Boden
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Hier wurden in Nestnähe in kürzester Zeit 65 Königinnen im Totholz gefunden! 



Europäische Hornisse – Vespa crabro

- Nester in der Regel an einem geschützten Ort
- Nest eher breit als hoch
- Brutwabe nur durch eine einfache Hülle geschützt,
  welche nach unten großzügig offen ist
- Nesthülle einlagig
- Erst nach Erscheinen der Arbeiterinnen wird die Nesthülle
  erweitert
- Nesthülle ockerfarben (Lignin)

- Die Art ist in Deutschland streng geschützt!

Asiatische Hornisse – Vespa velutina nigrithorax

- Nester auch ungeschützt – z.B. unter offenen Dächern
- Nest eher hoch als breit
- Brutwabe durch eine Nesthülle geschützt, nur nach unten
  ein Eingang mit geringem Durchmesser
- Nesthülle mehrlagig
- Nesthülle eher grau als ockerfarben (Cellulose aus Holz, 
Blättern und Gräsern)







Gründungsnest
 Das Nest kann von weiteren Königinnen übernommen werden (Usurpation).

Bilder: Juan Ramon Gentil Gonzalez
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Primärnest
25.07.2022 in Heppenheim

 Außenwartebereich einer Tierklinik
Königin bereits im Sekundärnest
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Beispiel für ein Sekundärnest hoch oben im Baum
Lautertal-Staffel 30.11.2022 
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Sekundärnest auf dem Balkon 
Viernheim 19.10.2023
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Primärnest unter Kanaldeckel
Otterstadt 29.07.2023
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Primärnest = Sekundärnest am Dach vom Freisitz
Heppenheim 05.12.2022 



Haßloch 22.10.2023
Primärnest = Sekundärnest - am Fußweg zum Kindergarten
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Gersweiler 24.10.2023
Absturz von Brutwaben auf Gehweg

Ähnliche Situation am 06.12.2023 - Absturz von 
Brutwaben vor dem Eingang einer Schule in Wiesbaden



Kinderpunsch am Weihnachtsmarkt
in Heidelberg 2022





Insbesondere die Primärnester, bzw. Nester im für den Menschen erreichbaren Bereich, haben ein 
hohes Potential für Stichereignisse

Gemäß einer Studie aus Spanien stieg dort z.B. in Galizien die Mortalität durch Stichereignisse, nach 
Ausbreitung der Vespa velutina, signifikant an.

Viele Primärnester werden nach Stichereignissen gemeldet. Insbesondere Gartenarbeit.

In Rheinland-Pfalz mindestens 2x Einsatz des Rettungshubschraubers in 2023

Die Dunkelziffer ist hoch, da oft nicht bekannt, was gestochen hat

Der Ärzteschaft und den Rettungsdiensten ist die Art noch nicht bekannt



Statistik für Rheinland-Pfalz 2023

Autor: Andreas Presuhn - Obmann für Bienengesundheit - Imkerverband Rheinland-Pfalz e.V.
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Ein einzelnes Nest hat noch keinen großen Einfluss auf Bienenvölker in der näheren Umgebung 

Mit der Zunahme der Nestdichte in den Folgejahren, nimmt auch der Druck auf die Bienenvölker zu

Bei starkem Beflug igeln sich die Bienen ein und fliegen nicht mehr aus. Dadurch Schwächung der 
Völker

Mögliche Maßnahmen: Schutz des Anfluges z.B. durch Sträucher, hohe Gräser o.ä.. 

In weiterer Folge würden die Hornissen bei ausbleibender Verteidigung in die Völker eindringen

Mögliche Maßnahme im Herbst: Mäusegitter 5,5mm

Der beste Schutz ist die rechtzeitige Entfernung des Nestes

Wichtig: Vespa velutina ist keine Bienen-Seuche!

Daher auch keine Entschädigung durch die Seuchenkasse!



Pro Nest bis zu mehr als 500 Jungköniginnen möglich

Ausbreitungsgeschwindigkeit 60 bis 80km /Jahr oder mehr (Nutzung von Windströmungen)

Zusätzliche Verbreitung durch z.B. Warenverkehr (Hamburg, Berlin)

Die Art ist sehr anpassungsfähig

Im Taunus bereits über 450müNN, im schweizer Jura über 600 Meter

Nester z.T. bis weit in den Winter aktiv (Dezember/Januar) auch mit Jungköniginnen
Flug auch noch bei Minustemperaturen möglich

Nestgründungen z.T. schon im Januar, sonst März/April

meist im Bodenbereich, in Hecken, Nistkästen aber auch unter offenen Dächern

12 bis 15 Nester pro km² möglich (Viernheim 11 Nester/km² in 2023)

Ein Volk vernichtet ca. 11kg Insekten (vornehmlich Bestäuber)



Review Vespa velutina: An Alien Driver of Honey Bee Colony Losses Daniela Laurino *, Simone Lioy , Luca Carisio, Aulo Manino and Marco Porporato

Das Beuteschema muss aber immer auch jahreszeitlich betrachtet werden.
Je nach verfügbaren Alternativangeboten.





Simulation möglicher Verbreitungsgebiete aus 2016







Man geht davon aus, dass von einem nicht rechtzeitig entfernten Nest aus dem Vorjahr – 5 Nester im 
Folgejahr ausgehen (bis zu dem Zeitpunkt, wo die Art tatsächlich etabliert ist).

Das heißt:

 - 2023 – 1 Nest

 - 2024 – 5 Nester

 - 2025 – 25 Nester

 - 2026 – 125 Nester

 - 2027 – 625 Nester

 - 2028 – 3125 Nester

In Baden-Württemberg und Hessen spricht man in 2023 mindestens von einer Verzwanzigfachung!

D. h. jedes entfernte Nest zählt!

Die Schäden auf Ökosystem, Landwirtschaft, Imkerei, Weinbau, Obstbau und menschliche Gesundheit 
werden nach einer Einstellung der Bekämpfung immens werden!



Am 01.01.2015 ist die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten in Kraft 
getreten. 

Nach § 43 Abs. 4 Punkt 5. HeNatG ist in Hessen die jeweilige Obere Naturschutzbehörde zuständig für den Vollzug 

des Artenschutzrechts, soweit Maßnahmen und Handlungen nach Rechtsakten des Rates oder der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften oder nach internationalen Verträgen erforderlich sind und in die Zuständigkeit des 
Landes fallen.

In Hessen sind das die Oberen Naturschutzbehörden an den Regierungspräsidien in Kassel, Darmstadt, Gießen

Die Obere Naturschutzbehörde entscheidet über die Maßnahmen und stellt die notwendigen Gelder zur Verfügung

In Hessen Sammlung von Daten und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen durch das HLNUG

Die Asiatische Hornisse ist generell meldepflichtig (Webseite des HLNUG)!

Verpflichtend ist lediglich die umgehende Entfernung der Nester, jedoch nicht deren Suche.  Sinnvoll kann dies 
dennoch sein, da jedes nicht gefundene / entfernte Nest die Kosten in den Folgejahren in die Höhe treibt.





Aktuelle Verbreitungskarte des BfN
(Bundesamt für Naturschutz)

für 2023



Artikel 15 (EU-VO 1143/2014) – Früherkennung mit sofortiger Beseitigung

D.h. die Ausbreitung soll verhindert werden, Nester müssen beseitigt werden.

Siehe: https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-16-frueherkennung.html

Artikel 19 (EU-VO 1143/2014) – Management

Für die in Deutschland bereits weit verbreiteten Arten der Unionsliste sind innerhalb von 18 Monaten nach ihrer 
Aufnahme in die Unionsliste wirksame Managementmaßnahmen zu entwickeln. Für die betroffenen Arten 
der Unionsliste werden von den Bundesländern gemeinsam entsprechende Maßnahmenblätter erarbeitet, die 
als einheitliche Richtlinie und Grundlage für das Management dieser Arten dienen sollen. Die Öffentlichkeit hat 
dabei jeweils die Gelegenheit, zu den Entwürfen der Managementmaßnahmenblättern Stellung zu nehmen. 
Die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen liegt bei den Bundesländern, die hier noch 
Gestaltungsspielräume haben. Die Länder entscheiden über die Priorisierung und Auswahl der konkret zu 
treffenden Maßnahme. Jede Maßnahme muss nach anerkannten Grundsätzen im Einzelfall abgewogen 
werden.

Siehe: https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-19-management.html

Bund und Länder arbeiten derzeit an der Umstufung von Art. 16 nach Art. 19, da eine Verhinderung der 
Ausbreitung und eine Beseitigung nicht möglich sei. Vordergründig sind aber auch die Kosten, da man sich 
erhofft die Nester nicht mehr entfernen zu müssen, bzw. nur noch unter besonderen Gesichtspunkten.

https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-16-frueherkennung.html
https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-19-management.html


Umso wichtiger sind effektive 
Schutzmaßnahmen an den Bienenvölkern



EIP-Agri Projekt – Vespa velutina Hessen
Bewilligung 2024

Laufzeit bis Dezember 2026

Wissenschaftliche Leitung:
Dr. Reinhold Siede

LLH Bieneninstitut Kirchhain







Eine von der Europäischen Kommission durchgeführte Studie schätzt, dass in betroffenen Regionen, in 

denen die Vespa velutina bereits eine geringere Pflanzenbestäubung verursacht, für einen wirtschaftlichen 

Schaden von mehreren Millionen Euro verantwortlich ist. Allein in der spanischen Region Galicien werden 

die jährlichen Kosten der Ernteverluste auf 4,5 Millionen Euro geschätzt [Fedele et al., 2019]
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Karte von Fischbachtal-Steinau

Sichtung am Bienenstand

Nest gefunden durch Spaziergang mit Fernglas



Karte von Oberursel-Nord

Sichtung am Bienenstand

Nest gemeldet



Speziell in bebauten Gebieten kann man zwischen den Häusern Flugkorridore ausmachen, 
welche intensiv zwischen einer Futterquelle und dem Nest genutzt werden.

D.h. die Arbeiterinnen fliegen nicht unbedingt über Häuser hinweg, sondern nutzen lieber 
eine freie Flugbahn auf 2 - 4 Metern.

Auf diese Weise lassen sich die Nester besonders gut finden.  

Unselektive Fallen verstoßen gegen das Bundesnaturschutzgesetz und/oder die 
Bundesartenschutzverordnung.

Bitte verzichten Sie generell auf Fallen!

Jede durch eine Falle getötete Königin einer anderen Wespengattung, schmälert auch das 
künftige Futterangebot der Velutina, was den Druck auf die Bienenvölker zusätzlich erhöht!

Je größer die Artenvielfalt und damit das Nahrungsspektrum, um so geringer ist der Druck 
auf die Honigbienen. 

Bitte versuchen Sie nicht selbst ein Nest zu entfernen. Die Art reagiert auf eine Neststörung 
sehr empfindlich und in einer Qualität, welche Sie von heimischen Arten nicht kennen!



Sichtungen und Meldung von Beobachtungen und Nestern (für Hessen):

Meldeportal oder Meldeformular unter:

https://hlnug.de/hornisse

Meldungen bitte immer mit Foto des Fundes!

https://hlnug.de/hornisse


Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zum Thema jederzeit gerne an mich

Reiner Jahn
Wespen- und Hornissenberater

Beauftragter des Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
zur Bekämpfung der invasiven Asiatischen Hornisse in Hessen

Im Obersten Bienenroth 10
35753 Greifenstein

0172 6905819

vespavelutina@reiners-honig.de

www.facebook.com/wespenumsiedelung/

Sie erreichen mich auch über Facebook-Messanger, WhatsApp, Telegram und Signal

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

mailto:vespavelutina@reiners-honig.de
http://www.facebook.com/wespenumsiedelung/
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